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Sportordnung des TBVD e.V.
I Wettbewerbsordnung  E

E  Ehrungen und Medaillenvergabe des TBVD  

  Die Vergabe des Titels „Deutscher Meister“ sowie die Verleihung der Medaillen sind wie folgt geregelt:

  
  1.   Ehrungen

	 	 	 	 -	 Es	werden	in	allen	Wettbewerbsklassen	immer	die	Plätze	1	-	3	durch	die	Verleihung	einer	Medaille		
	 	 	 	 	 (Gold,		Silber,	Bronze)	geehrt.	
	 	 	 	 -	 Der	erste	Platz	erhält	zusätzlich	einen	Meisterpatch.	Starten	in	einer	Wettbewerbsklasse	weniger	als		
	 	 	 	 	 3	Teilnehmer,	so	findet	in	dieser	Klasse	keine	Vergabe	des	Meisterpatches	statt.
	 	 	 	 -	 Die	Klassen	U	10,	U	13,	U	16	und	U	18	erhalten	zudem	eine	Urkunde.

  1.2  Mannschaftswertung

	 	 	 	 -	 Es	wird	nur	in	der	Schützenklasse	gewertet.	
	 	 	 	 -	 Senioren	und	Junioren	dürfen	in	die	Mannschaft	aufgenommen	werden.	
	 	 	 	 -	 Es	gibt	Damen-	und	Herren-Mannschaften.
	 	 	 	 -	 Bei	weniger	als	3	gemeldeten	Mannschaften	entfällt	für	diese	Klasse	der	Wettbewerb,	gezahlte	Start-	
	 	 	 	 	 gelder	für	die	Mannschaft	werden	in	diesem	Fall	erstattet.	
	 	 	 	 -	 Für	die	Mannschaftswettbewerbe	können	Mitglieder	eines	Vereins	oder	einer	Startgemeinschaft		 	
	 	 	 	 	 Mannschaften	bilden.	
	 	 	 	 -	 Die	Meldung	der	Mannschaft	muss	bis	zum	auf	der	Ausschreibung	des	Wettbewerbs	genannten	
	 	 	 	 	 Meldeschlusstermin	erfolgt	sein.	
	 	 	 	 -	 Eine	Mannschaftsmeldung	am	Turniertag	ist	nicht	möglich.
	 	 	 	 -	 Eine	Mannschaft	besteht	aus	3	Schützen	einer	Stilart.	
	 	 	 	 -	 Es	werden	die	tatsächlich	geschossenen	Punkte	aller	Schützen	addiert.

	 	 2		 	 Punktegleichheit

	 	 	 	 Bei	Punktgleichheit	werden	zur	Ermittlung	der	Platzierungen	folgende	Punkte	berücksichtigt:

	 	 	 	 -	 Die	Anzahl	der	getroffenen	Pfeile
	 	 	 	 -	 Die	Anzahl	der	Innenkills
	 	 	 	 -	 Die	Anzahl	der	Kills							

	 	 Ist	nach	Berücksichtigung	der	oben	genannten	Kriterien	eine	Entscheidung	nicht	möglich,	so	sind	Einzelschützen		
	 	 sowie	auch	Mannschaften	gleichwertig.	Dies	gilt	für	alle	Wettbewerbe.

  Inkrafttreten
	 	 Die	Sportordnung	tritt	am	Tag	der	Veröffentlichung	in	Kraft.

 


